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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0074572 

Entscheidungsdatum 

29.05.1995 

Geschäftszahl 

1Ob7/95 

Norm 

MRK Art5 Abs5 V3 

Rechtssatz 

Schadenersatz nach Art 5 Abs 5 MRK setzt einen konventionswidrigen Freiheitsentzug voraus; diese 
Bestimmung läßt sich nicht analog auf eine allfällige Schädigung wegen Verfahrensverzögerung anwenden. Ein 
verschuldensunabhängiger Ersatzanspruch wegen einer allfälligen Schädigung aus einer Verfahrensverzögerung 
läßt sich aber auch nicht durch eine Rechtsanalogie aus einfachgesetzlichen Normen ableiten, die - für sachlich 
nicht vergleichbare Regelungsinhalte - verschuldensunabhängige Ersatzansprüche gewähren. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 1995-05-29 1 Ob 7/95 

Veröff: SZ 68/102 


